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[16]48 August 12., Bremgarten                                      A

SCHREIBEN VON [RATSHERR] JOHANN BALTHASAR HONEGGER AN [ALT]
AMMANN [UND DERZEITIGEN STADT- UND AMTSRAT BEAT II.] ZUR-
LAUBEN, ZUG

"Mein usbliben bis dato wyder mein Versprächen wirdt Bruoder Mel-

chior [Honegger] albereytt bej üech entschuldigett haben [- Melchior

Honegger hatte Schultheiss und Rat von Bremgarten vorgeworfen, es

zugelassen zu haben, dass der Huserhof in Lunkhofen - dieses lag im

Kelleramt, einer Herrschaft Bremgartens - an den neugl. Martin

Schaufelberger, von Zürich, verkauft wurde -]1. und diewyll erst uff

zukünfftigen Sontag [den 16. August] unnsere ohne erhäbliche Ursa-

chen prolongierte Schwörtag soll gehalten werden, künfftige wuchen

alsdan druff will Jch üech ... Zu wylen werden, so Lang Jhr als mei-

ner wänigen person begären thuöntt: welchess Jch gesterigss tagss

mitt herrn Gefatter Schwagern [Garde-]Houptmann [Heinrich I. Zurlau-

ben], der unversächen mich ein wenig heymgesucht, auch abgrett; dar-

bej Jch ess bewänden lass. Bruoder Melcher wälcher zu herrn [alt]

Landtvogtt [der Freien Aemter und derzeitigen Zuger Stadt- und Amts-

rat Jakob] an der Matt verreist, wird ohne zwüffell bim herrn Schwa-

ger, umb schwägerliche hilff und Rhatt angesucht haben, gadt Jn der

warheytt ihme ungüöttlichen.

Mich gedunkt Mein herrn fangett ein Jnprocedur über die ander an,

will aber hoffen, ein Unpartheyischer Richter uff sein Zeytt, die

sachen woll wärde Underscheiden. Einmall ist unlaugenbarr, dass

[der] Anken Muni, oder [Martin] Schuffelbärger, am offentlichen

Rächten Zu Jonnen sein ansprach fallen lassen, Bruoder Melchior aber

zuegestanden, wölchem hatt hiemitt der Huser hoff gehörtt, dem Mel-

cheren. wass gestalten ist dan der Schuffe[l]bärger ze dem Huser

hoff khomen, Nachgenz: durch den Verkauff gegen dem Rhoten [=Hans

Vock] [gen. der Rot] Von Oberwyll2, so Mein Herrn gethon. Ergo wöl-

cher oder wärr ist ietz sonder schuldig, dass Anken Muni den Hoff

Husen besizen thuott: lass Jch ein Jeder unparteyischen Richter her-

über Judicieren.



Diewyll dan die Meiste disputation zu einem teyll ist , wölcher ein
Ursach sie dass Schuffelbärger zu Husen , die von Brembgarten , oder
Bruoder Melchior , erscheintt heyter uss dem Vor geschryben . Also
wird Bruoder Melchior vor einem frömden Richter sein warheytt hof-
fentlichen erhalten , wass dan die wyder Verkhauffung dess Hoffess
betrifftt . wem billich und Rächt ist , wan ein Ordenlicher Obervogtt
[im Kelleramt ] , wie herr Schultheyss [von Bremgarten , Ulrich ] Honeg¬
ger gsin an dess Botten Rächtstag Zu Jonen [vom Jahre 1648] 3, wöl¬
cher aller Oberkeyttliche Sachen verfergett , einem glichsam Nötiget
und zwingtt , sein Ansprach zu zverlieren , oder aber Nacher Zuschlä¬
gen , und dass ohne einigen begärten verzuch oder dilation nit ge¬
stattet , der genötigete hieruff sein parolen von sich gibt Jm bej
sein viller personen : also ist hieruff die frag , ob ein solicher
Obervogtt oder Richter , der einem ein hoff zuspricht , Nachgenz hin-
derrugss disem der den hoff glöst , und sein völlige ansprach Nacher
geschlagen , befüegtt und Macht und gwalt habe , da kein einige klag
von den Jänigen so ihne ansprechen falen , und sich an lasen , solchen
hoff wyderum zu verkouffen , uss wölchem verkauff Nachgenz die bewü-
ste weyttleüffig Zeytt erwachsen : Jtem Judicet Judex Jnpartialis,
wölcher die supen versalzen habe : plura Coram . Näbett fründtlicher
begrüsung , Göttlicher Protection wölbefelhende . . . .

1) s . Zurlaubiana AH 126/9 2) s . ebenda AH 97/48 S . 3 Mitte
3) s . ebenda S . 2 Pt . 1

Original , Siegel zerbrochen AH 127 , 97 - 98 Blatt 98 r  leer


	[Seite]
	[Seite]

